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Besondere Problematik bei 
Verkehrsunfällen mit Fußgängern, 
Radfahrern und vergleichbaren 
Verkehrsteilnehmern

17. April 2026
13.30 – 19.00 Uhr
Online

Dr. Markus Wessel
Vors. Richter am Oberlandesgericht 

Online-Vortrag LIVE: Besondere Problematik bei 
Verkehrsunfällen mit Fußgängern, Radfahrern und  
vergleichbaren Verkehrsteilnehmern

Live-Übertragung:	 17. April 2026, 13.30 – 19.00 Uhr 
	 (inkl. 30 Min. Pause)
Zeitstunden:	� 5,0 – mit Bescheinigung  

nach § 15 Abs. 2 FAO
Kostenbeitrag:	� ab 265,– € (USt.-befreit) für 

Mitglieder der kooperierenden 
Rechtsanwaltskammern

	 305,– € (USt.-befreit) regulär

Nr.:	 15257608

Die DAI Online-Vorträge LIVE

Bei einem Online-Vortrag LIVE verfolgen Sie die Veranstal-
tung/Fortbildung zum angegebenen Termin über das eLear-
ning Center. Ein moderierter textbasierter Chat ermöglicht 
Ihnen die Interaktion mit den Referierenden und anderen 
Teilnehmenden. Sie benötigen nur einen aktuellen Brow-
ser, eine stabile Internetverbindung und Lautsprecher.  
Die Arbeitsunterlage steht elektronisch zur Verfügung.

Teilnahmebescheinigung nach § 15 Abs. 2 FAO

Das DAI stellt die Voraussetzungen zum Nachweis der 
durchgängigen Teilnahme sowie die Möglichkeit der Inter-
aktion während der Dauer der Fortbildung bereit. Die Online- 
Vorträge LIVE werden damit wie Präsenzveranstaltungen 
anerkannt und können für die gesamten 15 Zeitstunden ge-
nutzt werden.

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum
Tel. 0234 970640
support@anwaltsinstitut.de
Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

Online-Vortrag LIVE

FAOcomplete – Ihr eLearning-Paket im DAI

Dieses eLearning-Angebot ist Bestandteil von 
FAOcomplete: Mit diesem eLearning-Paket 
können Sie sich aus unserem vielfältigen An-

gebot Ihre komplette FAO-Fortbildung in einem Fachin-
stitut komfortabel, flexibel und zu einem attraktiven  
Festpreis zusammenstellen. Genauere Informationen fin-
den Sie unter www.anwaltsinstitut.de/faocomplete

DAI-Newsletter – Jetzt anmelden
Einfach QR-Code scannen oder unter 
www.anwaltsinstitut.de/dainewsletter/

Anmeldung über die DAI-Webseite  
www.anwaltsinstitut.de  
mit vielen neuen Services:

· �Zugriff auf alle digitalen Unterlagen zur Fortbildung: 
Von Arbeitsunterlage bis zur Teilnahmebescheinigung

· �Komfortable Umbuchungsmöglichkeiten

· �Direkter Zugriff auf alle digitalen Lernangebote

· �Speichern interessanter Fortbildungen  
auf Ihrer persönlichen Merkliste
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Arbeitsprogramm

I.	� Einführung (Abgrenzung/Unterschied zu Unfällen 
von zwei motorisierten Verkehrsteilnehmern)

II.	 Anspruchsgrundlagen

1.	� § 9 StVG / § 823 BGB  
(auch im Unterschied zu § 7 StVG)

2.	 Tatbestandsvoraussetzungen

3.	� Darlegungs- und Beweislastfragen  
(einschl. Anscheinsbeweis)

III.	� Fälle PKW gegen nichtmotorisierte 
Verkehrsteilnehmer

1.	 Fußgänger

2.	 Radfahrer (einschl. „Türöffnerfälle“, Helmpflicht)

3.	 Sonstige (Pedelec, Segway, Inliner etc.)

4.	 Tiere (insbesondere Pferde)

5.	 Insassen (Beifahrer, Bus, Bahn)

IV.	 Fälle ganz ohne Beteiligung eines Kfz

1.	 Radfahrer gegen Radfahrer

2.	 Radfahrer gegen Fußgänger

3.	 Fußgänger gegen Fußgänger

4.	 Sonstige

V.	 Kinder und Jugendliche

1.	 Bis 7 Jahre

2.	 7 bis 10 Jahre

3.	 Ab 10 Jahren

4.	 Ab 14 Jahren

VI.	 Verkehrssicherungspflichten

·	 Insbesondere gegenüber Fahrradfahrern

Referent

Dr. Markus Wessel, Vors. Richter am Oberlandesgericht

Inhalt

Bei Verkehrsunfällen von Fußgängern, Radfahrern und 
vergleichbaren Verkehrsteilnehmern kommt es oftmals zu 
schweren Personenschäden, da die genannten Verkehrsteil-
nehmer in der Regel gegenüber den Fahrern von Kraftfahr-
zeugen nicht ausreichend vor entsprechenden Schäden im 
Straßenverkehr geschützt sind. Hierbei kommt es regelmä-
ßig zum Konflikt zwischen dem Haftpflichtversicherer, der 
die Ansprüche abwehren will, und dem Sozialversicherungs-
träger, der demgegenüber Regress nehmen will. Der vorlie-
gende Online-Vortrag LIVE beschäftigt sich eingehend mit 
der besonderen Haftungssystematik in solchen Fällen und 
geht dabei auf entsprechende Musterbeispiele ein. 

Weitere Veranstaltungsempfehlung:

KI & Cross-Border Data Transfers (Pro)
KI Schulung – Künstliche Intelligenz 
� Nr.  26258202   
Wiebke Reuter, LL.M. (London), Rechtsanwältin,  
Fachanwältin für Informations- und Technologierecht 

Praxis-Kickoff – Schnelle Erfolge im Kanzleialltag 
� Nr. 26257085  
Alexander Schmalenberger, LL.B., Rechtsanwalt

„Richtig Prompten“ – Effektive Interaktion mit KI
� Nr. 26257084   
Alexander Schmalenberger, LL.B., Rechtsanwalt

Rechtliche Rahmenbedingungen & Compliance  
(erster Überblick)� Nr. 26257086 
Wiebke Reuter, LL.M. (London), Rechtsanwältin

KI-VO – Grundlagen, Geltungsbereich & Strukturen
� Nr. 26257087  
Fritz-Ulli Pieper, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Informationstechnologierecht

KI-VO – Hochrisiko-KI & Schnittstellen zu  
Produktsicherheit & Haftungsrecht� Nr. 26257088  
Fritz-Ulli Pieper, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Informationstechnologierecht 

Kostenbeitrag: je 98,– € (USt.-befreit) 
je 1 Zeitstunde

Modularer Lehrgang Selbststudium (Lehrvideo)

Künstliche Intelligenz in der Rechtsberatung

KI generierte Abbildung

NEU


